
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Fedrigoni Deutschland GmbH 
 
1. Geltung 
1.01 Nachstehende Geschäftsbedingungen gelten nur im Verkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Sie finden auf alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen, einschließlich 
Beratungsleistungen Anwendung, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. Einkaufsbedingungen des 
Käufers wird hiermit widersprochen. 
1.02 Unsere Preisliste ist nicht Bestandteil dieser Geschäftsbedingungen, jedoch die darin enthaltenen technischen 
Verarbeitungsanleitungen und Reklamationshinweise (R1 + R2) unseres Einkaufs-Handbuches. 
1.03  Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im 
Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen 
des Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener 
Geschäftsbedingungen. 
 
2. Angebot und Abschluss 
2.01 Angebote sind stets freibleibend, d.h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verstehen. Als 
Auftragsbestätigung gilt im Falle umgehender Auftragsausführung auch der Lieferschein bzw. die Warenrechnung. 
2.02 Soweit unsere Verkaufsangestellten/Außendienstmitarbeiter mündliche Nebenabreden treffen oder Zusicherungen geben, 
die über den schriftlichen Vertrag, insbesondere auch diese AGB hinausgehen, bedürfen diese stets der schriftlichen 
Bestätigung. Zur Wahrung der Schriftform genügt die Übermittlung per Telefax, im Übrigen ist die telekommunikative 
Übermittlung, insbesondere per E-Mail, nicht ausreichend. 
2.03 Mündliche Erklärungen von Personen, die zu unserer Vertretung unbeschränkt oder nach außen hin unbeschränkbar 
bevollmächtigt sind, bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt. 
2.04 Offensichtliche Irrtümer, Schreib-, Druck- und Rechenfehler sind für uns nicht verbindlich. Unvermeidbare Abweichungen 
unserer Waren in Stoff, Reinheit, Farbe und Oberfläche müssen wir uns im Rahmen der Allgemeinen Verkaufsbedingungen 
(AVB) des Verbands Deutsche Papierfabriken e.V. (vdp) und der Zumutbarkeit vorbehalten. Die ständigen Veränderungen und 
Weiterentwicklungen in der Papiererzeugung erlauben es nicht, dass wir uns auf den Ausfall früherer Lieferungen und Muster 
genau festlegen können. Das gleiche gilt in Bezug auf unsere vorliegenden Musterbücher. Es gilt jeweils ausschließlich das 
konkret bei der Auftragsbestätigung Vereinbarte. Bei Partie-, Rest- und Gelegenheitsposten ist eine Gewährleistung 
ausgeschlossen. Für Mengen-, Gewichts- und Maßabweichungen und alle hier nicht erwähnten Vertragsverhältnisse gelten die 
AVB des vdp in der jeweils geltenden Fassung. 
2.05 Mithaftung des Vertreters: Derjenige der einen Auftrag für einen Dritten erteilt, haftet uns gegenüber für die Bezahlung des 
Kaufpreises in jedem Fall, und zwar auch dann, wenn er in Vollmacht des Dritten gehandelt hat – in diesem Falle als 
Gesamtschuldner mit dem Dritten. 
 
3. Lieferfristen und Verzug 
3.01 Sofern nicht eine schriftliche ausdrücklich als verbindlich bezeichnete Zusage unsererseits oder eine mündliche Zusage 
der Geschäftsleitung bzw. von uns unbeschränkbar bevollmächtigter Personen vorliegt, gilt eine Lieferfrist nur als annähernd 
vereinbart und ist der Liefertermin als ab Werk vereinbart. Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage der Klarstellung aller technischen 
und sonstigen Einzelheiten des Auftrages, der Beibringung, etwa erforderlicher Unterlagen und der ggf. vereinbarten 
Anzahlung. Sie verlängert sich um den Zeitraum, in dem der Käufer mit seinen Vertragspflichten – innerhalb einer laufenden 
Geschäftsbeziehung auch aus anderen Verträgen – im Verzug ist.  
3.02 Das Verstreichen bestimmter Lieferfristen und -termine befreit den Käufer, der vom Vertrag zurücktreten oder 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen will, nicht von der Setzung einer angemessenen Nachfrist zur Erbringung der 
Leistung und der Erklärung, dass er die Leistung nach Ablauf der Frist ablehnen wird. Dies gilt nicht, soweit wir eine Frist oder 
einen Termin zur Leistung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben.  
3.03 Teilleistungen und Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Abschlagszahlungen können wir in 
angemessenem Umfang in Rechnung stellen. 
3.04 Eine Ausführungs- bzw. Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt Höherer 
Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die wir nicht zu vertreten haben 
(insbesondere auch Betriebsstörungen, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege), soweit solche Hindernisse nachweislich 
auf die vorgesehene Lieferung von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei unseren 
Vorlieferanten oder Zulieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer baldmöglichst mit. 
Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern bzw. leisten 
wollen. Erklären wir uns nicht unverzüglich, kann der Käufer zurücktreten. Schadensersatzansprüche sind in diesen Fällen 
ausgeschlossen. 
3.05 Für durch Verschulden unserer Vorlieferanten verzögerte oder unterbliebene Lieferungen (Unmöglichkeit) haben wir in 
keinem Falle einzustehen. Wir verpflichten uns jedoch, eventuelle Ersatzansprüche an den Käufer abzutreten. 
3.06 Das Recht des Käufers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer festgesetzten angemessenen Nachfrist bleibt 
unberührt. 
3.07 Werden uns nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen, bekannt, 
die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen auf eine wesentliche Vermögensverschlechterung schließen lassen, sind 
wir berechtigt, Vorkasse oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfalle vom Vertrag zurückzutreten, 
wobei bereits erfolgte Teillieferungen sofort fällig gestellt werden. 
 
4. Versand, Gefahrübergang, Verpackung 
4.01 Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Empfängers. Beschädigte Ware ist der Bahn, Post oder dem Spediteur erst nach 
schriftlicher Feststellung des Schadens abzunehmen. Lieferungen im Rahmen unseres Zufuhrdienstes erfolgen ab einem 
Mindestauftragswert von EUR 100,00 frei Haus: bei Kleinaufträgen wird eine Aufwandspauschale von 10,- Euro berechnet. Die 
Berechnung eines Transportkostenanteils behalten wir uns grundsätzlich vor. Bei Streckengeschäften entscheidet unser 
Vorlieferant über Art und Ausführung des Transports. bei gewünschten Expressgut-, Eilgut-, Fracht- und Postsendungen gehen 
sämtliche Versand- und Verpackungskosten sowie Rollgeld ohne Rücksicht auf den Wert der Sendung zu Lasten des 
Bestellers. 
4.02 Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des 
Käufers. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich. Mit Einlagerung wird die 
Warenrechnung sofort fällig. Bei Abrufaufträgen, die nicht innerhalb der vereinbarten oder einer von uns festgesetzten 
angemessenen Frist abgerufen werden, steht es uns frei, nach vorheriger Ankündigung von dem Vertrag unter Berechnung des 
Schadensersatzes für entgangenen Gewinn zurückzutreten oder die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. 
Nach Ablauf der Frist lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers. 
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4.03 Mehrwegverpackungen (z.B. Gitterboxen, Paletten) werden dem Käufer nur leihweise zur Verfügung gestellt. Sie sind zu 
bestimmten, mit uns vereinbarten Zeiten zurückzugeben. Unterbleibt dies, sind wir berechtigt, rückwirkend Leihgebühr zu 
verlangen oder den Wert der Verpackung in Rechnung zu stellen, die sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig wird. 
 
5. Preise und Zahlung 
5.01 Die Preise verstehen sich stets zzgl. Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie ggf. anfallender 
Verpackungs- und Versandkosten. 
5.02 Für das Schneiden (Halbieren) von Papier und Karton, Wiedereinriesen und Etikettieren werden die uns entstandenen 
Kosten weiterberechnet. 
5.03 Bei Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten sowie unerwarteten Steigerungen von Lohn- und Transportkosten sind wir – 
soweit keine Festpreisvereinbarung vorliegt – zu einer angemessenen Erhöhung der Preise berechtigt. Bei Überschreitung einer 
mit dem Käufer vereinbarten Abnahmefrist sind wir berechtigt, Ware zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen zu 
berechnen und zwar auch dann, wenn ein Festpreis vereinbart wurde.  
5.04 Zahlung hat, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, ohne Abzug binnen 30 Tagen – oder mit Abzug von 2% Skonto 
binnen 14 Tagen – nach Rechnungsdatum so zu erfolgen, dass uns der für den Rechnungsausgleich vereinbarte Betrag 
spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht. Unsere Skontozusage gilt nur für den Fall, dass sich der Käufer mit der 
Zahlung früherer Lieferungen nicht im Rückstand befindet. 
5.05 Die Annahme von Wechseln (Eigenakzepte und Kundenwechsel) und Schecks bedarf stets einer besonderen 
Vereinbarung. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem 
wir über den Gegenwert verfügen können. 
5.06 Unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort 
fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Tatsachen bekannt werden, die auf eine wesentliche 
Vermögensverschlechterung des Käufers schließen lassen. Im letzteren Falle sind wir berechtigt, weitere Lieferungen von einer 
Vorauszahlung oder der Stellung entsprechender Sicherheiten abhängig zu machen. 
5.07 Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, sind wir berechtigt, die Ware 
zurückzunehmen, ggf. den Betrieb des Käufers zu betreten und die Ware wegzunehmen. Wir können außerdem die weitere 
Veräußerung und Wegschaffung der gelieferten Ware untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. 
5.08 In den Fällen der Absätze 5.06 und 5.07 können wir die Einzugsermächtigung (Abs.6.05) widerrufen und für noch 
ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen verlangen. Der Käufer kann jedoch diese, sowie die in Abs. 5.07 genannten 
Rechtsfolgen, durch Sicherheitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruchs abwenden.  
5.09 Verzugszinsen werden mit 10 % p.a. über dem Basiszinssatz berechnet. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn 
wir eine Belastung mit einem höheren Zinssatz nachweisen oder dem Käufer eine geringere Belastung vorliegt. 
5.10 Eine Aufrechnung gegenüber unseren Ansprüchen ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenforderungen zulässig. Ein Zurückbehaltungsrecht aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden 
Geschäftsverbindung kann nicht geltend gemacht werden. 
 
6. Eigentumsvorbehalt 
6.01 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor, bis unsere sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung, 
einschließlich der künftig entstehenden Forderungen – auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen – 
beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen von uns in eine laufende Rechnung 
aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Wird in Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises 
durch den Käufer eine wechselmäßige Haftung durch uns begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung 
des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. 
6.02 Wird die Vorbehaltsware durch den Käufer mit anderen Waren verbunden, so steht uns das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Waren und dem 
Verarbeitungswert zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, Vermengung oder Verarbeitung, so überträgt uns der Käufer 
bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses die ihm zustehenden Eigentumsrechte der neuen Sache im Umfange des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie für uns unentgeltlich. Die hiernach entstehenden Eigentumsrechte 
gelten als Vorbehaltsware im Sinne von Abs. 6.01. 
6.03 Der Käufer hat uns über evtl. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen sofort zu 
unterrichten. Er darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen 
und, solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. den 
nachfolgenden Abs. 6.04 bis 6.05 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 
6.04 Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden schon jetzt an uns abgetreten. Sie 
dienen im selben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, 
nicht von uns gelieferten Waren veräußert, wird die Forderung aus der Weiterverarbeitung im Verhältnis des Rechnungswertes 
unserer Ware zu den anderen verkauften Waren abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir 
Miteigentumsanteile gem. Abs. 6.02 haben, wird uns ein unserem Eigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten. 
6.05 Der Käufer ist berechtigt, die Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, es sei denn, wir widerrufen die 
Einzugsermächtigung in den in Abs. 5.07 genannten Fällen. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von 
der Abtretung an uns zu unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun – uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und 
Unterlagen zu geben. Zur weiteren Abtretung der Forderung ist der Käufer in keinem Falle berechtigt. Eine Abtretung im Wege 
des echten Factoring ist dem Käufer nur unter der Voraussetzung gestattet, dass uns dies unter Bekanntgabe der Factoring-
Bank und der dort unterhaltenen Konten des Käufers angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert unserer gesicherten 
Forderung übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird unsere Forderung sofort fällig. 
6.06 Wir verpflichten uns auf Verlangen des Käufers, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Wahl insoweit 
freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen um 15% übersteigt. 
 
7. Mängelrüge und Gewährleistung 
7.01 Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Menge, Beschaffenheit und zugesicherte 
Eigenschaften zu untersuchen. Alle offensichtlichen und/oder erkannten Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen sind 
spätestens binnen einer Woche, in jedem Falle vor Verarbeitung oder Einbau schriftlich anzuzeigen. Weitergehende 
Obliegenheiten des Kaufmannes gem. §§377, 378 HGB bleiben unberührt. Auf Verlangen des Verkäufers ist der beanstandete 
Liefergegenstand frachtfrei an den Verkäufer zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet der Verkäufer die Kosten 
des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem 
anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. Wir bitten im übrigen, die Hinweise zur Abwicklung 
von Reklamationen (grüne Blätter R1 und R2 unseres Einkaufs-Handbuchs) zu beachten, die dort aufgeführten Toleranzen, die 
auf den AVB des Verbandes Deutscher Papierfabriken beruhen, sind Bestandteil von unseren AGB. 
7.02 Bei berechtigten Beanstandungen, erfolgt nach unserer Wahl Ersatzlieferung (Umtausch) oder Herabsetzung des 
Kaufpreises (Minderung). Wenn wir jedoch eine uns gestellte angemessene Nachfrist verstreichen lassen, ohne Ersatz zu 
liefern oder die Ersatzlieferung unmöglich oder für den Käufer unzumutbar ist oder von uns verweigert wird, steht dem Käufer 
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nach seiner Wahl das Recht zu, Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) oder Herabsetzung des Kaufpreises 
(Minderung) zu verlangen. 
7.03 Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus den nachfolgenden Gründen entstanden sind: Unsachgemäße 
Lagerung, Behandlung oder Verarbeitung durch den Käufer oder Dritte sowie physikalische, chemische, elektrochemische oder 
elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind. 
7.04 Der Käufer hat uns für die Durchführung der Gewährleistung eine angemessene Frist einzuräumen. Er ist ferner 
verpflichtet, uns auf unser Verlangen die Möglichkeit zu geben, den gerügten Mangel an Ort und Stelle festzustellen bzw. den 
beanstandeten Gegenstand oder Muster davon zur Verfügung zu stellen: Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber 
ohne Zustimmung des Verkäufers den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung 
hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. Nur in dringenden Fällen zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, 
wobei wir sofort zu verständigen sind, darf eine Weiterverarbeitung beanstandeter Waren erfolgen. In jedem Fall hat der 
Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen. 
7.05 Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden) sind nach 
Maßgabe des Abschnitts 8 ausgeschlossen. In Fällen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften hat der Käufer nur das Recht 
auf Wandlung oder Ersatz des Mangelschadens, sofern nicht die Zusicherung den Zweck verfolgte, den Käufer gegen die 
eingetretenen Mangelfolgeschäden abzusichern. 
7.06 Sollen bestimmte Waren im Kundenauftrag bedruckt geliefert werden, so ist der Auftraggeber verpflichtet, die ihm 
vorgelegten Druck- oder Ausführungsvorlagen sorgfältig zu prüfen, notwendige Korrekturen eindeutig zu vermerken und die 
Druckfreigabe mittels Unterschrift zu bestätigen. Wird ein Korrekturabzug nicht verlangt, ist die Druckvorlage maßgebend. Für 
übersehene oder nicht beanstandete Mängel haftet der Auftragnehmer nicht. Bei Sonderanfertigung von Briefumschlägen und 
Versandtaschen sind Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der Bestellmenge zulässig. Bei Bestellungen unter 25.000 Stück 
gilt eine Mengentoleranz von Plus/Minus 20% als vereinbart. 
7.07 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. Eine 
im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher 
Gewährleistung für Sachmängel.   
 
8. Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens 
8.01 Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, 
Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und 
unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses Abschnittes 
eingeschränkt. 
8.02 Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder 
sonstigen Erfüllungsgehilfen soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich 
sind die Verpflichtungen zur rechtzeitigen Lieferung und Installation des von wesentlichen Mängeln freien Liefergegenstands 
sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutpflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands 
ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Auftraggebers oder den Schutz von dessen 
Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken. 
8.03 Soweit der Verkäufer gemäß 8.02 dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, 
die der Verkäufer bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei 
Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von 
Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. 
8.04 Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des Verkäufers für Sachschäden und daraus 
resultierende weitere Vermögensschäden auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, auch wenn es sich um 
eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. 
8.05 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers. 
8.06 Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem 
von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss 
jeglicher Haftung.  
8.07 Die Einschränkungen dieses Abschnittes gelten nicht für die Haftung des Verkäufers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für 
garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 
 
9. Datenschutz 
Der Käufer wird hiermit davon informiert, dass wir die im Rahmen der Geschäftstätigkeit gewonnenen personenbezogenen 
Daten gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten. Der Auftraggeber nimmt davon Kenntnis, dass 
der Verkäufer Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28  Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung 
speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. Versicherungen) zu 
übermitteln. 
 
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 
10.01 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und 
Wechselklagen) sowie sämtliche sich ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz unserer Firma. Wir sind jedoch berechtigt, den 
Käufer an seinem Gerichtsstand zu verklagen. Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung 
zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber ist nach Wahl des Verkäufers München oder der Sitz des Auftraggebers. Für 
Klagen gegen den Verkäufer ist München ausschließlicher Gerichtsstand.  Zwingende gesetzliche Bestimmungen über 
ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. 
10.02 Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf 
vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht. 
10.03 Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser 
Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die 
Regelungslücke gekannt hätten. 
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